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Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, 
Senioren, Integration und Gleichstellung 

 
27. Verbraucherinsolvenzberatung - wichtige Aufgabe mit 

Optimierungsbedarf 
 
Die Schuldnerberatung umfasst die allgemeine soziale Schuld-
nerberatung und die Verbraucherinsolvenzberatung. Für die 
allgemeine soziale Schuldnerberatung sind die Kreise und kreis-
freien Städte zuständig. Die Verbraucherinsolvenzberatung wird 
im Wesentlichen vom Land finanziert. 
 
Das Sozialministerium fördert die Verbraucherinsolvenzberatung 
jährlich mit über 5 Mio. €. Es ist weder erforderlich noch 
wirtschaftlich, dass Schleswig-Holstein die Verbraucherinsol-
venzberatung deutlich auskömmlicher finanziert als finanz-
stärkere Länder dies tun.  
 
Obwohl das Sozialministerium und die Kreise und kreisfreien 
Städte die Schuldnerberatungsstellen finanzieren, findet keine 
Abstimmung über die personelle Ausstattung und Finanzierung 
statt. Land und Kommunen sollten die Ressourcen in der 
Schuldnerberatung bündeln.  
 

27.1 Die Verbraucherinsolvenzberatung als Teil der Schuldnerberatung  
 

27.1.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen der Verbraucherinsolvenzberatung 
 
Seit 1999 besteht für zahlungsunfähige oder von Zahlungsunfähigkeit 
bedrohte Privatpersonen die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Ver-
braucherinsolvenzverfahrens von ihren Schulden zu befreien.1  
 
In diesem Zusammenhang ist die Institution der geeigneten Person oder 
Stelle geschaffen worden. Schuldner können nur dann einen Antrag auf 
Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens stellen, wenn sie zuvor 
einen ernsthaften Versuch unternommen haben, sich mit ihren Gläubigern 
über die Schuldenbereinigung außergerichtlich zu einigen. Dieser Eini-
gungsversuch ist auf der Grundlage persönlicher Beratung und eingehen-
der Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Schuld-
ners durch eine geeignete Person oder Stelle zu bescheinigen. Die Länder 

                                                      
1 Vgl. §§ 304 ff. Insolvenzordnung (InsO) vom 05.10.1994, BGBl. I S. 2866, zuletzt geän-

dert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 20.07.2022, BGBl. I S. 1166.  
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können bestimmen, welche Personen oder Stellen in diesem Sinne als 
geeignet anzusehen sind. 1 
 
In Schleswig-Holstein sind dies:  
• Rechtsanwälte, Rechtsbeistände (die Mitglieder einer Rechtsanwalts-

kammer sind), Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer 
und vereidigte Buchprüfer sowie 

• Stellen, die von der zuständigen Behörde als geeignet anerkannt wor-
den sind.2 

 
Das zuständige Sozialministerium hat Ende 2022 37 Stellen als geeignet 
anerkannt.  
 

27.1.2 Rechtsgrundlage und Zielrichtung der allgemeinen sozialen Schuld-
nerberatung und der Verbraucherinsolvenzberatung sind unter-
schiedlich  
 
Menschen, die Geldprobleme haben oder überschuldet sind, benötigen 
vielfach fachkompetente Unterstützung. Diese wird durch die allgemeine 
soziale Schuldnerberatung und die Verbraucherinsolvenzberatung sicher-
gestellt. Auch wenn beide Leistungen Teil der Schuldnerberatung sind, 
sind deren Rechtsgrundlagen und Zielrichtungen unterschiedlich.  
 
Bei der allgemeinen sozialen Schuldnerberatung geht es sowohl darum, 
die Existenz der Betroffenen zu sichern und Entschuldungsmaßnahmen zu 
finden, als auch psychosoziale Hilfestellungen zu geben. Sie basiert 
insbesondere auf den Sozialgesetzbüchern II - Grundsicherung für Arbeit-
suchende (SGB II)3 und XII - Sozialhilfe (SGB XII)4. Es handelt sich um 
eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe der Kreise und kreisfreien 
Städte.   
 
Die Verbraucherinsolvenzberatung hingegen ist keine klassische Sozial-
leistung. Sie basiert auf der Insolvenzordnung und soll Verbraucher beim 
außergerichtlichen Schuldenbereinigungsversuch vor Eröffnung eines 
Verbraucherinsolvenzverfahrens unterstützen. Einen solchen Versuch 

                                                      
1  Vgl. § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO. 
2  Vgl. § 1 Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung (AGInsO) vom 11.12.1998, 

GVOBl. Schl.-H. S. 370, zuletzt geändert durch Landesverordnung vom 16.01.2019, 
GVOBl. Schl.-H. S. 30. 

3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende, in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.2011, BGBl. I S. 850, 2094, zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.12.2022, BGBl. I S. 2328. 

4 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe, Artikel 1 des Gesetzes vom 
27.12.2003, BGBl. I S. 3022, 3023, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
16.12.2022, BGBl. I S. 2328. 
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verpflichtend zu durchlaufen wurde nicht aus sozialen Gründen in die 
Insolvenzordnung aufgenommen, sondern um die Justiz zu entlasten.  
 

27.1.3 Allgemeine soziale Schuldnerberatung und Verbraucherinsolvenz-
beratung werden durch dieselben Beratungsstellen erbracht 
 
In Schleswig-Holstein werden mit einer Ausnahme allgemeine soziale 
Schuldnerberatung und Verbraucherinsolvenzberatung von derselben 
Einrichtung und vom selben Personal erbracht. Die Beratung erfolgt in 
Trägerschaft von Wohlfahrtsverbänden (31 Beratungsstellen), der Ver-
braucherzentrale (2 Beratungsstellen) oder von Kreisen bzw. kreisfreien 
Städten (4 Beratungsstellen).  
 
Die Beratungsstellen befassen sich im Durchschnitt zum Großteil mit der 
allgemeinen sozialen Schuldnerberatung (bis zu 2/3 der Beratungsfälle), 
der geringere Anteil entfällt auf die Verbraucherinsolvenzberatung. 
 

27.2 Wie wird die Verbraucherinsolvenzberatung finanziert?  
 
Die Leistungen der geeigneten Personen sind regelmäßig kostenpflichtig 
bzw. setzen eine Bewilligung von Beratungshilfe nach dem Gesetz über 
Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen 
(Beratungshilfegesetz) voraus.  
 
Die anerkannten geeigneten Stellen bieten Schuldnern ihre Leistungen 
kostenfrei an. Finanziert wird die Verbraucherinsolvenzberatung im 
Wesentlichen durch das Land. Das Sozialministerium bewilligt für diesen 
Zweck jährlich Zuwendungen von mehr als 5 Mio. €.1 Rund 3 Mio. € davon 
stammen aus den Zweckabgaben des Glücksspielwesens. 
 

27.2.1 Verbraucherinsolvenzberatung ist eine freiwillige Leistung des 
Landes 
 
Weder die Insolvenzordnung noch das Gesetz zur Ausführung der Insol-
venzordnung enthalten Regelungen zur Zuständigkeit für die Ver-
braucherinsolvenzberatung oder zu deren Finanzierung. Das Land ist nur 
dafür zuständig, durch ein Ausführungsgesetz zu bestimmen, welche Per-
sonen oder Stellen als geeignet anzusehen sind. Die Aufgabendurch-
führung selbst und damit die Verbraucherinsolvenzberatung ist keine 
Landesaufgabe. Das heißt, das Land fördert die Verbraucherinsolvenz-
beratung auf freiwilliger Basis.  

                                                      
1  „Richtlinie zur Förderung von geeigneten Stellen im Sinne von § 305 Insolvenzordnung 

(InsO)“, Bekanntmachung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren vom 16.09.2020 - VIII 336 - 442.06, Amtsbl. Schl.-H. S. 153. 
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Der LRH stellt diese freiwilligen Leistungen an die anerkannten geeigneten 
Stellen dem Grunde nach nicht in Frage, wohl aber deren Höhe.  
 

27.2.2 Sozialministerium fördert mehr als gesetzlich vorgesehen 
 
Nach dem Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung haben die geeig-
neten Stellen die Aufgabe, Schuldner bei der Schuldenbereinigung zu 
beraten und zu vertreten, insbesondere bei der außergerichtlichen Eini-
gung mit den Gläubigern. Sie sind befugt, dies auch im anschließenden 
Verfahren vor dem Insolvenzgericht zu tun. Kommt eine außergerichtliche 
Einigung nicht zustande, haben sie eine Bescheinigung über den erfolg-
losen Einigungsversuch auszustellen.1  
 
Das Sozialministerium fördert hingegen auch Tätigkeiten, die über den 
landesgesetzlich festgelegten Aufgabenumfang hinausgehen. Hierzu zählt 
beispielsweise die Betreuung nach Abschluss einer außergerichtlichen 
Einigung.  
 
Aufgrund der Freiwilligkeit der Förderung und der Haushaltssituation des 
Landes sollte das Sozialministerium künftig nur noch den gesetzlich vor-
gesehenen Aufgabenumfang fördern. Andere Bundesländer gehen auch 
so vor.  
 
Das Sozialministerium weist darauf hin, dass die über den gesetzlich 
vorgesehenen Aufgabentatbestand hinausgehenden Tätigkeiten sehr 
bewusst als Fördertatbestände in die Förderrichtlinie aufgenommen wur-
den. Es solle beispielsweise sichergestellt werden, dass bei Menschen, 
denen Kreise und kreisfreie Städte keine allgemeine Schuldnerberatung 
gewähren, diese vom Land finanziert werde. Ohne diese Vorprüfung 
bestünde kein Zugang zum Verbraucherinsolvenzverfahren. Aufwendun-
gen für die Betreuung im gerichtlichen Verfahren würden gefördert, weil 
viele Menschen mit der Regelung ihrer Finanzen im Verfahren und der er-
forderlichen Korrespondenz mit Insolvenzberater und -gericht überfordert 
seien. 
 
Der LRH stellt fest, dass der Landesgesetzgeber diese Tätigkeiten im 
Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung nicht vorgesehen hat. Ein 
Blick in andere Länder zeigt, dass dort solche Tätigkeiten nicht ersatz-
weise von den Verbraucherinsolvenzberatungsstellen erledigt werden. Die 
allgemeine soziale Schuldnerberatung ist und bleibt eine kommunale Auf-
gabe und sollte auch von den Kommunen finanziert werden.  
 

  

                                                      
1  Vgl. § 2 AGInsO. 
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27.2.3 Bedarf wurde nicht ermittelt  
 
Das Sozialministerium schreibt den Haushaltsansatz für die Förderung 
Jahr für Jahr nahezu unverändert fort. Wie der Haushaltsansatz ermittelt 
wurde bzw. ob die Förderung der Verbraucherinsolvenzberatung dem 
bestehenden Bedarf entspricht, kann das Sozialministerium nicht belegen. 
Welche zusätzlichen Personal- und Sachausgaben die Schuldnerbera-
tungsstellen benötigen, um neben der allgemeinen sozialen Schuldner-
beratung auch die Verbraucherinsolvenzberatung durchzuführen, ermittelt 
das Sozialministerium nicht. Eine Bedarfsberechnung beispielsweise 
anhand eines Personalschlüssels, wie dies zum Beispiel im Freistaat 
Bayern erfolgt ist, gibt es nicht. Dies stellt nicht nur einen Verstoß gegen 
die LHO1 dar, sondern belastet den Landeshaushalt durch vermeidbare 
Ausgaben. 
 
Denn Berechnungen des LRH zeigen, dass das Sozialministerium die 
Verbraucherinsolvenzberatung mehr als auskömmlich finanziert. Legt man 
für die Bedarfsermittlung beispielsweise den Personalschlüssel zugrunde, 
auf den sich im Freistaat Bayern die Akteure im Zuge des Gesetz-
gebungsverfahrens zur Neuorganisation der Verbraucherinsolvenz-
beratung 2018 einigten2, und berücksichtigt die in Schleswig-Holstein 
höhere Überschuldungsquote, kommt man auf einen Fördermittelbedarf 
von knapp 2,8 Mio. €. Der bayerische Personalschlüssel wurde nach fach-
licher Prüfung und Berechnung sowie Vergleichen mit anderen Ländern 
als bedarfsgerecht für die Versorgung angesehen.  
 
Es ist weder erforderlich noch wirtschaftlich, dass Schleswig-Holstein die 
Verbraucherinsolvenzberatung deutlich auskömmlicher finanziert als finanz-
stärkere Länder dies tun. Das Sozialministerium ist aufgefordert, einen 
geeigneten Personalschlüssel (Beratungs- und Verwaltungskräfte pro 
Einwohner) zu ermitteln, der sich am gesetzlich festgelegten Aufgabenum-
fang der Insolvenzordnung und dem Gesetz zur Ausführung der Insolven-
zordnung orientiert sowie die Überschuldungsquote berücksichtigt. Auf 
dieser Grundlage ist der Fördermittelumfang (= Haushaltsansatz) zu ermit-
teln.  
 
Das Sozialministerium wendet ein, dass es in der Vergangenheit für eine 
Bedarfsermittlung und einen Personalschlüssel keinen Anlass gab. Die 
Beratungsstellen würden die erbrachten Beratungsstunden spitz abrech-
nen. Die zur Verfügung gestellten Jahresbudgets würden bis auf wenige 

                                                      
1  § 7 LHO. 
2  1 Vollzeitäquivalent (VZÄ) Beratungskraft sowie 0,12 VZÄ Verwaltungskraft auf je 

130.000 Einwohner. 
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Ausnahmen vollständig aufgebraucht bzw. wären vielfach nicht aus-
reichend.  
 
Der vom LRH vergleichsweise herangezogene bayerische Personal-
schlüssel beruhe nicht auf einer konkreten Bedarfsermittlung, sondern auf 
politischen Verhandlungen. 
 
Der LRH stellt fest, dass Bayern den Bedarf durchaus ermittelt und ent-
sprechend die Förderung ausgehandelt hat.1 Die vom Sozialministerium in 
der Förderrichtlinie festgelegten Fördertatbestände sowie insbesondere 
die hierfür maximal abrechenbaren Beratungsstunden beruhen hingegen 
nur auf Verhandlungen zwischen Sozialministerium und Beratungsstellen. 
Nur wer den Bedarf bzw. den zur Bedarfsdeckung erforderlichen Perso-
nalbestand kennt, kann bedarfsgerecht Fördermittel bereitstellen. 
 
Eine Reduzierung der Fördermittel für die Verbraucherinsolvenzberatung 
erscheint dem Sozialministerium in der jetzigen Situation nicht sachge-
recht. Dagegen spreche, dass bereits jetzt monatlich bis zu 120 Rat-
suchende ohne Aussicht auf einen Beratungstermin abgewiesen werden 
müssten. Dabei liege der Fokus zurzeit aber auf allgemeiner Schuldner-
beratung, für die die Kreise und kreisfreien Städte zuständig seien. 
 
Hierzu merkt der LRH an, dass gerade diese Situation es erforderlich 
macht, finanzielle Mittel genau dorthin zu lenken, wo sie am nötigsten 
gebraucht werden. Und das ist nicht die Verbraucherinsolvenzberatung, 
sondern die allgemeine soziale Schuldnerberatung. 
 

27.3 Ressourcen bündeln und damit die Wirtschaftlichkeit steigern und 
die Beratungsleistung erhöhen 
 
Obwohl das Sozialministerium und die Kreise und kreisfreien Städte die 
Schuldnerberatungsstellen finanzieren, findet keine Abstimmung über die 
personelle Ausstattung und Finanzierung statt. Das Sozialministerium 
kennt aus den Verwendungsnachweisen zwar die Gesamtausgaben der 
Schuldnerberatungsstellen. Wie sich diese jedoch auf die allgemeine sozi-
ale Schuldnerberatung und die Verbraucherinsolvenzberatung aufteilen, 
weiß es nicht bzw. wertet es nicht aus. Es weiß auch nicht, wie viele Mit-
arbeitende in VZÄ in Schleswig-Holstein für die Verbraucherinsolvenzbera-
tung zur Verfügung standen. Es erhebt diese Zahlen nicht. Wie viele Fälle 
an allgemeiner Schuldnerberatung und wie viele an Verbraucherinsol-
venzberatung die Beratungsstellen erledigen und ob dieses Verhältnis 

                                                      
1  Vgl. Bayerische-Landtagsdrucksache 17/21571 vom 10.04.2018, Gesetzentwurf der 

Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze. 
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zum Personaleinsatz und vor allem zur Höhe der Förderung des Landes 
passt, ist dem Sozialministerium ebenfalls nicht bekannt. 
 
Die Verbraucherinsolvenzberatung ist Teil der Schuldnerberatung. Eine 
Trennung zwischen allgemeiner sozialer Schuldnerberatung und Ver-
braucherinsolvenzberatung ist praktisch nicht möglich. Eine Beratung 
beginnt regelmäßig als allgemeine Schuldnerberatung. Erst im weiteren 
Verlauf stellt sich heraus, ob ein Verbraucherinsolvenzverfahren in Frage 
kommt. Der außergerichtliche Einigungsversuch ist sowohl Bestandteil der 
allgemeinen Schuldnerberatung als auch der Verbraucherinsolvenzbera-
tung und verdeutlicht damit, wie beide Beratungsarten miteinander ver-
bunden sind. Das heißt, die Trennung von allgemeiner sozialer Schuldner-
beratung und Verbraucherinsolvenzberatung und deren getrennte 
Finanzierung widerspricht der Beratungswirklichkeit in der Schuldnerbera-
tung. 
 
Von daher hatte der LRH bereits 2004 empfohlen, die Finanzierung der 
Verbraucherinsolvenzberatung und der allgemeinen sozialen Schuldner-
beratung zusammenzuführen und die vom Land für die Verbraucherinsol-
venzberatung bereitgestellten Fördermittel unmittelbar den Kommunen zu 
gewähren.1 Zu einer solchen Neuregelung ist es bislang nicht gekommen.  
 
Zur Begründung führt das Sozialministerium an, dass seinerzeit 
Gespräche mit den kommunalen Landesverbänden geführt worden seien. 
Diese hätten die Zusammenführung und die Abrechnung der Ver-
braucherinsolvenzberatung durch die Kreise und kreisfreien Städte 
begrüßt. Allerdings hätten sie selbst entscheiden wollen, wie sie die Mittel 
auf die Schuldnerberatungsstellen verteilen. Damit hätte das Sozial-
ministerium keine Steuerungsmöglichkeit mehr gehabt. Aufgrund dessen 
endeten die Gespräche ergebnislos. Aktuell betrachtet das Sozialministe-
rium die Wiederaufnahme derartiger Gespräche vor dem Hintergrund der 
Folgen der Corona-Pandemie, der Energiekrise, der Inflation und der dro-
henden Rezession als aussichtlos. 
 
Dieser Schlussfolgerung kann der LRH nicht folgen. Das Gegenteil ist der 
Fall. Die aktuelle Situation macht es umso erforderlicher, Ressourcen zu 
bündeln.  
 
Das Sozialministerium sollte die vom Land für die Verbraucherinsolvenz-
beratung bereitgestellten Fördermittel den Kreisen und kreisfreien Städten 
per Zuwendung gewähren. Die Rahmenbedingungen der zukünftigen För-
derung wie die finanzielle und personelle Ausstattung der Beratungsstel-

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2004 des LRH, Nr. 28 „Schuldnerberatungsstellen“.  
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len, deren Aufgaben und die einzuhaltenden Qualitätsstandards wären 
parallel dazu in einer Vereinbarung festzuschreiben, um die derzeitige 
Beratungsqualität weiterhin sicherzustellen. So bliebe die Steuerungs-
möglichkeit des Sozialministeriums hinreichend erhalten.  
 
Die Kreise und kreisfreien Städte müssten diese Mittel um ihren eigenen 
Finanzierungsanteil aufstocken und an die Träger der Beratungsstellen 
weiterleiten.  
 
Beispiele aus anderen Ländern wie Mecklenburg-Vorpommern, Hessen 
oder Bayern zeigen, dass eine solche Zusammenführung sachdienlich und 
in der Praxis umsetzbar ist.  
 
Mit einer Zusammenführung der Finanzierung können Synergieeffekte 
gehoben werden. Bei der Abrechnung der Förderung würde ein nicht 
unerheblicher Aufwand entfallen, weil die Träger der Beratungsstellen nur 
noch mit einer Stelle abrechnen müssten. Diese Personalkapazitäten 
könnten stattdessen für die ureigene Aufgabe der Beratungsstellen ver-
wendet werden, die Beratung und Unterstützung der Schuldner. Beim 
Sozialministerium würde sich mittelfristig der Verwaltungs- und Prüfauf-
wand verringern.   
 
Der LRH hat das Sozialministerium aufgefordert, erneut an die kommuna-
len Landesverbände heranzutreten mit dem Ziel, gemeinsam eine sach-
gerechte Gesamtlösung zur Finanzierung der Schuldnerberatungsstellen 
zu finden.  
 
Das Sozialministerium betrachtet derartige Gespräche mit Hinweis auf 
die o. g. Gründe in absehbarer Zeit weiterhin als aussichtslos. Die finan-
zielle und personelle Ausstattung der Beratungsstellen und die einzuhal-
tenden Qualitätsstandards zu vereinbaren sei nicht möglich. Die Kommu-
nen würden sich vom Land keine diesbezüglichen Vorschriften machen 
lassen. Die Struktur der Verbraucherinsolvenzberatung durch eine solche 
grundlegende Änderung zu zerschlagen, sei kontraproduktiv und im Sinne 
der Ratsuchenden sozialpolitisch nicht zu verantworten. 
 
Der LRH stellt fest, dass das Sozialministerium es nach wie vor ablehnt, 
die Ressourcen zusammenzuführen, um damit die Wirtschaftlichkeit zu 
steigern und die Beratungsleistung zu erhöhen. Eine Zerschlagung der 
Strukturen würde dies aber gerade nicht bedeuten. Im Gegenteil: Die 
Beratungsstellen bieten schon jetzt allgemeine soziale Schuldnerberatung 
und Verbraucherinsolvenzberatung an. Beide Beratungen werden von ein 
und demselben Personal erbracht. Diese Strukturen würden bei einer 
Zusammenführung der Finanzierung erhalten bleiben und optimiert wer-
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den. Den zwangsläufigen Verlust der Steuerungsmöglichkeit bei einer 
Gesamtlösung zur Finanzierung sieht der LRH nicht. Wer mitfinanziert, 
kann und sollte auch mitbestimmen. 
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